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Militärischer Bericht
ans dem deutschen Reiche.

Berlin, den 22. April 1889.

Ein neuer Wechsel in einer der ersten

Kommandostellen des deutschen Heeres hat sich

vollzogen. Der Kr iegsm inister, General
Bronsart von Schellendorf, ist aus

seinem Amte geschieden und wird demnächst

das Kommaudo des 1. Armeekorps erhalten.

General Verdy duVernois, besonders

bekannt durch seine militärschriftstellerische

Thätigkeit, ist zum Kriegsminister ernannt worden.

Die Nachricht vom bevorstehenden Rücktritt

General von Bronsarts trat schon vor einigen

Monaten in der Tagespresse auf. Als Grund
des Rücktritts General von Bronsarts werden

prinzipielle Bedenken gegen die Einführung des

neuen Infanterie-Exerzierreglements und gegen

die stattgefundene Vermehrung der Feldartillerie
bezeichnet. Man vindizirt dem bisherigen
Kriegsminister das Wort: »Man kann auch zu viel

Artillerie haben" und betrachtet die im

Nachtragsetat eingebrachte Artillerievorlage als ein

halbes und unfertiges Produkt. Auch wird

behauptet, dass der junge Kaiser den Anschauungen

General von Verdys über die Friedensausbildung

der Armee näher stehe, wie denen des bisherigen

Kriegsministers. General von Bronsart reprä-

sentirte den Typus des altpreussischen, korrekten,

unermüdlich thätigen und mit Vorsicht Neues

auf dem bestehenden Alten aufbauenden

hochbegabten Militärs. Seine sechsjährige

Amtsführung als Kriegsminister hat eine stattliche

Reihe hochwichtiger Veränderungen aufzuweisen.

Es waren die Abänderung des Wehrgesetzes,
das neue Militärpensions- uud das Reliktengesetz,

die Durchführung des neuen Septennats,
die Einführung des Repetirgewehrs, die neue

Felddienstordnung, das neue Kavallerie-Exerzierreglement,

zwei neue Schiessinstruktionen, die

neuen Reglements für die Infanterie und für die

Feldartillerie, das neue Infanteriegepäck und
verschiedene Veränderungen in der Ausrüstung.

Der neue Kriegsminister General von Verdy
steht im 57. Lebensjahre. Er steht den

Aufgaben seiner neuen Stellung keineswegs fremd

gegenüber, da er bereits die Stellung eines

Direktors des allgemeinen Kriegsdepartements
bekleidet hat; zuletzt war General von Verdy
Gouverneur von Strassburg und man hielt mehrfach

mit diesem dem aktiven Truppendienst
nicht sehr nahe stehenden, wenn auch unter den

obwaltenden Verhältnissen nicht unwichtigen
Posten seine militärische Laufbahn für ihrem
Abschluss nahe. General von Verdy hat dem

praktischen Truppendienst nur sehr wenig angehört.

Die Führung einer Kompagnie, eines
Bataillons und eines Regiments ist ihm nicht
beschieden gewesen. Seine Domäne war der
Generalstab, ein Lehrstuhl der Kriegsakademie und
das Gebiet der Studien über Truppenführung.
Im grossen Generalstabe war er ferner eine Zeit
lang Chef der historischen Abtheilung. Auf dem

Gebiet der Theorie und der Praxis des Festungskrieges

im grossen Styl hat von Verdy
Bedeutendes geleistet. Ihm sind die Festungsmanöver

im grossen Massstabe und die Anregung
nicht nur zur Entwickelung des gewöhnlichen
Kriegsspiels, sondern auch zu der des Festungs-
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